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Was bei der Antragstellung zu beachten ist: 
 
 
 Förderanträge sind grundsätzlich vor Beginn eines Investitionsvorhabens zu stellen. 

 Die Antragstellung bei Förderdarlehen und Bürgschaften erfolgt grundsätzlich über die Hausbank 

(Hausbankprinzip). 

 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind nach der EU-Definition Unternehmen mit weniger als 

250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bis 50 Mio. € oder einer Jahresbilanzsumme bis 43 Mio. 

€. Weitere Informationen unter: KMU-Definition der EU | L-Bank. 

 Die Förderdarlehen sind banküblich zu besichern. Bei nicht ausreichenden Sicherheiten kann eine 

Bürgschaft der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg oder der L-Bank beantragt werden. 

 Die öffentlichen Fördermittel sind zweckentsprechend zu verwenden und nachzuweisen. 

 Auf die Gewährung öffentlicher Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften besteht kein Rechtsanspruch. 
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Ihre IHK hilft bei der Auswahl geeigneter Förderprogramme: 
 
 
 
IHK Bodensee-Oberschwaben  
Jürgen Kuhn 
kuhn@weingarten.ihk.de 
Tel.: 0751 409-226 
 
IHK Heilbronn-Franken  
Olcay Mülayim 
olcay.muelayim@heilbronn.ihk.de 
Tel: 07131 9677-112 
 
IHK Hochrhein-Bodensee 
Felix Keller 
felix.keller@konstanz.ihk.de 
Tel.: 07531 2860-135 
 
IHK Karlsruhe  
Bianca Schmid 
bianca.schmid@karlsruhe.ihk.de 
Tel: 0721 174-179 
 
IHK Rhein-Neckar 
Christian Schwöbel 
christian.schwoebel@rhein-neckar.ihk24.de 
Tel.: 06221 9017-679 
 
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
Maik Schirling 
schirling@vs.ihk.de 
Tel: 07721 922-349 
 

IHK Nordschwarzwald  
Stefan Hammes 
stefan.hammes@pforzheim.ihk.de 
Tel: 07231 201-152 
 
IHK Ostwürttemberg  
Markus Schmid 
schmid@ostwuerttemberg.ihk.de 
Tel: 07321 324-183 
 
IHK Region Stuttgart  
Cristi Kieltsch 
cristi.kieltsch@stuttgart.ihk.de 
Tel: 0711 2005-1280 
 
IHK Reutlingen  
Jeannette Klein 
j.klein@reutlingen.ihk.de 
Tel: 07121 201-297 
 
IHK Südlicher Oberrhein 
Christina Gehri 
christina.gehri@freiburg.ihk.de 
Tel. 0761 3858-142  
 
IHK Ulm 
Michael Reichert 
michael.reichert@ulm.ihk.de 
Tel: 0731 173-229 
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…

Förderprogramme zur Unternehmensgründung und -festigung 
 
Startfinanzierung 80 (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird Existenzgründer und KMU bis 5 Jahre nach Gründung mit Gesamtkapitalbe-
darf bis 250.000 € (bei Teamgründung bis 1,0 Mio. €) 

Was gefördert wird Neugründung, Betriebsübernahme, tätige Beteiligung, Investitionen, Waren-
lager, Betriebsmittelbedarf, Baumaßnahmen 

Wie gefördert wird Kredit bis 200.000 € pro Person, aber insgesamt max. 800.000 € 
pro Unternehmen 
Kreditlaufzeit: 5 - 10 Jahre, tilgungsfrei 0 - 2 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Obligatorische 80 % Bürgschaft der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg 
Tilgungszuschuss (Meistergründungsprämie) für Jungmeister im Handwerk 
Auch für den Nebenerwerb möglich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Meistergründungsprämie, Zinskonditionen unter: Startfinanzierung 80  
 
 
 
ERP-Gründerkredit Startgeld (KfW) 
 

Wer gefördert wird Existenzgründer und KMU bis 5 Jahre nach Gründung 
Was gefördert wird Neugründung, Betriebsübernahme, tätige Beteiligung, Investitionen, Waren-

lager, Betriebsmittelbedarf, Baumaßnahmen 
Wie gefördert wird Kredit bis 200.000 €, davon 80.000 € für Betriebsmittel 

Kreditlaufzeit: 5 und 10 Jahre, tilgungsfrei 1 - 2 Jahre je nach Kreditlaufzeit 
Besonderheiten KfW übernimmt 80 % des Kreditrisikos 

Auch für den Nebenerwerb möglich 
Kein Eigenkapital erforderlich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Zinskonditionen unter: ERP- Gründerkredit - StartGeld 
 
 
 
Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Baden-Württemberg (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird Existenzgründer und KMU bis 5 Jahre nach Gründung 
Was gefördert wird Neugründung, Betriebsübernahme, tätige Beteiligung, Investitionen, Waren-

lager, Betriebsmittelbedarf, Betriebserweiterungen 
Wie gefördert wird Kredit 10.000 € bis 5 Mio. € 

Kreditlaufzeit: 5 - 20 Jahre, tilgungsfrei 0 - 3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 
Besonderheiten Zinsbonus für junge Unternehmen bis 5 Jahre 

Zusätzliche Zinsverbilligung mit Nachhaltigkeitsbonus 
Tilgungszuschuss (Meistergründungsprämie) für Jungmeister im Handwerk 
50%-Bürgschaft der Bürgschaftsbank im vereinfachten Verfahren möglich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Nachhaltigkeitsbonus, Zinskonditionen unter: GuW  
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ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (KfW) 
 

Wer gefördert wird Existenzgründer, Betriebsübernehmer und KMU bis 5 Jahre nach Gründung 
Was gefördert wird Neugründung, Betriebsübernahme, tätige Beteiligung, Investitionen, Waren-

lager, Betriebsmittelbedarf, Warenlager 
Wie gefördert wird Kredit bis 500.000 €, maximal 35 % des Gesamtvorhabens 

Kreditlaufzeit: 10 und 15 Jahre, tilgungsfrei 2 und 5 Jahre je nach Kreditlaufzeit 
Besonderheiten 100 % Garantieübernahme durch die Bürgschaftsbank 

Keine Anrechnung auf 2 Mio. € Bürgschaftshöchstbetrag („on top“) 
Antragsteller müssen keine Sicherheiten stellen, haften aber persönlich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Zinskonditionen unter: ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 
und kapital.ermoeglicher.de 
 
 
 

Start-up BW Pre Seed Frühphasenfinanzierung (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird Innovative Existenzgründer und KMU bis 5 Jahre nach Gründung 
Was gefördert wird Gründungskosten, Investitionen, Betriebsausstattung, Warenlager, Betriebs-

mittelbedarf 
Wie gefördert wird Zinslose Zuwendung mit Rückzahlungs- und Wandlungsvorbehalt  

Finanzierungsbedarf zwischen 50.000 € und 200.000 € 
mindestens 20 % Risikobeteiligung durch Co-Investor (Betreuungspartner) 
und 80 % durch das Land BW 
Laufzeit 2 - 5 Jahre 

Besonderheiten Antragstellung über Co-Investor 
 
Weitere Informationen, wie z. B. Antragstellung, Co-Investor unter: Start-up BW Pre-Seed L-Bank und 
Start-up BW Pre-Seed BW  
 
 
 
Mikrokredit 
 

Wer gefördert wird KMU, insbesondere junge Unternehmen, sowie von Frauen oder Personen 
mit Migrationshintergrund geführte Unternehmen 

Was gefördert wird Neugründung, Investitionen, Warenlager, Betriebsmittelbedarf 
Wie gefördert wird Kredite von 1.000 € bis 25.000 € mit einem Zinssatz von 8,1 % 

Kreditlaufzeit: bis 4 Jahre, auf Antrag 6 Monate tilgungsfrei  
Besonderheiten Antragstellung über ein Mikrofinanzinstitut nach Wahl 

Einmalige Abschlussgebühr von 150 € 
 
Weitere Informationen, wie z. B. Konditionen, Mikrofinanzinstitute unter: BMAS - Mikrokredit 
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Förderprogramme zu Unternehmenswachstum und -sicherung 
 
Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird KMU  
Was gefördert wird Neugründung, Betriebsübernahme, tätige Beteiligung, Investitionen, Waren-

lager, Betriebsmittelbedarf, Standortverlegung 
Wie gefördert wird Kredit 10.000 € bis 5 Mio. € 

Kreditlaufzeit: 5 - 20 Jahre, tilgungsfrei 0 - 3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 
Besonderheiten Zinsbonus für junge Unternehmen bis 5 Jahre 

Zusätzliche Zinsverbilligung mit Nachhaltigkeitsbonus 
Tilgungszuschuss (Meistergründungsprämie) für Jungmeister im Handwerk 
50%-Bürgschaft der Bürgschaftsbank im vereinfachten Verfahren möglich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Nachhaltigkeitsbonus, Zinskonditionen unter: GuW  
 
 
 
Investitionsfinanzierung (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen in Kommunen mit weniger als 50.000 Einwohnern (für Region 
Stuttgart nur bis 30.000 Einwohner), keine Existenzgründer 

Was gefördert wird Investitionen (Grundstücke, Gebäude, Baumaßnahmen, Maschinen, Fahr-
zeuge), Betriebsübernahmen, Beteiligungen im ländlichen Raum, Betriebs-
verlagerungen 

Wie gefördert wird Kredit 5.000 € bis 10 Mio. € 
Kreditlaufzeit: 6 - 30 Jahre, tilgungsfrei 0 - 2 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Zusätzliche Zinsverbilligung mit Nachhaltigkeitsbonus 
50%-Bürgschaft der Bürgschaftsbank im vereinfachten Verfahren möglich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Nachhaltigkeitsbonus, Zinskonditionen unter: Investitionsfinanzierung  
 
 
 
ERP-Förderkredit KMU (KfW) 
 

Wer gefördert wird KMU  
Was gefördert wird Investitionen (Grundstücke, Gebäuden, Baukosten, Maschinen, Fahrzeuge), 

Betriebsmittelfbedarf, Material- und Warenlager, Unternehmensgründung,  
-nachfolge und -beteiligung 

Wie gefördert wird Kredit bis 25 Mio. € 
Kreditlaufzeit: 2 - 20 Jahre, tilgungsfrei 0-3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Zusätzliche Zinsverbilligung für Unternehmen bis 5 Jahre nach Gründung 
KfW übernimmt 50 % des Kreditrisikos, wenn zwei Jahresabschlüsse  
vorliegen 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Zinskonditionen unter: ERP-Förderkredit KMU  
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Liquiditätskredit (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen bis 500 Beschäftigte 
Was gefördert wird Betriebsübernahmen (Kaufpreis, Abfindungen, Folgeinvestitionen),  

Betriebsmittelbedarf, Konsolidierungen (Umschuldungen) 
Wie gefördert wird Kredit 10.000 € bis 5 Mio. € 

Kreditlaufzeit: 4 - 20 Jahre, tilgungsfrei 0 - 3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 
Besonderheiten 50%-Bürgschaft der Bürgschaftsbank im vereinfachten Verfahren möglich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Zinskonditionen unter: Liquiditätskredit  
 
 
 

Tourismusfinanzierung Plus (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird KMU (Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe)  
Was gefördert wird Investitionskosten für Grundstücke, Gebäude, Baumaßnahmen, Außenanla-

gen; Betriebsübernahmen mit anschließender Modernisierung; digitale Inno-
vationen; Modernisierung von Innenräumen  

Wie gefördert wird Kredit 10.000 € bis 5 Mio. € 
Kreditlaufzeit: 5 - 20 Jahre, tilgungsfrei 0 - 3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Zusätzliche Zinsverbilligung für Unternehmen bis 5 Jahre nach Gründung 
Tilgungszuschuss von 10 % des Darlehensbetrags, max. 200.000 € 
Zusätzliche Zinsverbilligung mit Nachhaltigkeitsbonus 
50%-Bürgschaft der Bürgschaftsbank im vereinfachten Verfahren möglich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Zinskonditionen, Nachhaltigkeitsbonus unter: Tourismusfinanzierung 
Plus  
 
 
 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR-Programm) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen bis 100 Beschäftigte in ländlich geprägten Orten 
Was gefördert wird Schwerpunkt "Grundversorgung": Investitionen zur Sicherung der wohnort-

nahen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen; Gründung, Über-
nahme und Erweiterung eines Unternehmens 
Schwerpunkt "Arbeiten": Investitionen zur Schaffung bzw. Sicherung von Ar-
beitsplätzen, Erweiterung bestehender Betriebe, Neuansiedlungen und 
Gründung von Unternehmen, Umnutzung von Gebäuden 

Wie gefördert wird Zuschuss von 5.000 € bis 250.000 €; max. 35 % (Fördersatz) je nach Projek-
tart und Beschäftigtenzahl  

Besonderheiten Projektantrag bei der Gemeinde; nach Einplanung durch die Gemeinde er-
folgt der Förderantrag bei der L-Bank. 
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf mit ELR-Kombi-Darlehen der  
L-Bank kombinierbar. 

 
Weitere Informationen unter: Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)  
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Förderprogramme für Digitalisierung und Innovation 
 
Innovationsfinanzierung (L-Bank)  
 

Wer gefördert wird KMU und Unternehmen mehrheitlich in Privatbesitz bis 500 Mio. € Umsatz 
Was gefördert wird Förderstufe 1: Basisinnovation: routinemäßige Verbesserung von Produkten, 

Prozessen oder Dienstleistungen; Markteinführung von Innovationen; Inves-
titionen und Betriebsmittelbedarf von innovativen Unternehmen 
Förderstufe 2: LevelUp-Innovation: Entwicklung neuer Produkt-, Prozess-, 
Dienstleistungs- oder Geschäftsmodell-Innovation oder Investitionen in de-
ren Umsetzung  
Förderstufe 3: HighEnd-Innovation: großen FuE-intensive Entwicklung von 
neuen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen oder deren Umsetzung. 
Entwicklung von KI-Anwendungen bzw. Investition in deren Umsetzung    

Wie gefördert wird Kredithöhe: 10.000 € bis 5 Mio. € für KMU, sonst bis 25 Mio. €  
Kreditlaufzeit: 5 - 10 Jahre, tilgungsfrei 0 - 2 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Tilgungszuschuss bis 2 % der L-Bank für KMU in Förderstufen 2 und 3. 
Zusätzlich:  KfW-Förderzuschuss von 3 % (Level-Up) bzw. 5 % (High-End) des 
Kreditbetrags, max. 200.000 €.  
50 % Bürgschaft der Bürgschaftsbank im vereinfachten Verfahren bzw. eine 
70 % Bürgschaft der L-Bank mit InvestEU-Kombi-Bürgschaft 70 möglich 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Zinskonditionen, unter: Innovationsfinanzierung   
 
 
Digitalisierungsfinanzierung (L-Bank)  
 

Wer gefördert wird Unternehmen bis 500 Beschäftigte und Umsatz bis 500 Mio. € 
Was gefördert wird Förderstufe 1: Basisdigitalisierung: Investition in IT-Infrastruktur (Hardware, 

Software, Netzwerke, Cloud)  
Förderstufe 2: LevelUp-Digitalisierung: Digitalisierung und Vernetzung von 
Betriebsabläufen; Erhöhung der IT-Sicherheit 
Förderstufe 3: HighEnd-Digitalisierung: Große LevelUp-Projekte der Förder-
stufe 2; Entwicklung von KI-Anwendungen; Einsatz von Big Data-Anwendun-
gen oder Integration von KI-Anwendungen 

Wie gefördert wird Kredithöhe: 10.000 € bis 5 Mio. € für KMU, sonst bis 25 Mio. €  
Kreditlaufzeit: 5 - 10 Jahre, tilgungsfrei 0 - 2 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Tilgungszuschuss der L-Bank für KMU bis 2 % in Förderstufe 3. 
Oder: Digitalisierungsprämie des Landes von 5 % für KMU-Vorhaben bis 
250.000 € in Förderstufen 2 und 3.  
Zusätzlich:  KfW-Förderzuschuss von 3 % (Level-Up) bzw. 5 % (High-End) des 
Kreditbetrags, max. 200.000 €.  
50 % Bürgschaft der Bürgschaftsbank im vereinfachten Verfahren bzw. eine 
70 % Bürgschaft der L-Bank mit InvestEU-Kombi-Bürgschaft 70 möglich 

 
Weitere Informationen unter: Digitalisierungsfinanzierung 
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ERP-Förderkredit Innovation (KfW) 
 

Wer gefördert wird Existenzgründer, KMU und Unternehmen mehrheitlich in Privatbesitz bis 500 
Mio. € Umsatz 

Was gefördert wird Investitionen und Betriebsmittel im Zusammenhang mit einem Digitalisie-
rungs- und Innovationsvorhaben sowie der gesamte Finanzierungsbedarf in-
novativer Unternehmen.  

Wie gefördert wird Gefördert wird in 3 Stufen: 
Stufe 1 Basisinnovation: einfache Produktverbesserung und Markteinführung 
sowie Investitionen und Betriebsmittel innovativer Unternehmen; Kredit bis 
7,5 Mio. € pro Vorhaben 
Stufe 2 LevelUp-Innovation: Entwicklung von Innovationen selbst oder im 
Auftrag & Investitionen in Umsetzung; Kredit bis 25 Mio. € pro Vorhaben 
Stufe 3 HighEnd-Innovation: Entwicklung / Umsetzung von KI Innovationen; 
Kredit bis 25 Mio. € Vorhaben; 
Kreditlaufzeiten: 2 - 10 Jahre, tilgungsfrei 1 - 2 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Zusätzlicher Zuschuss: 3 % (Level-Up) bzw. 5 % (High-End) des Kreditbetrags, 
max. 200.000 €. 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Zinskonditionen, unter: ERP-Förderkredit Innovation 
 
 
 
ERP-Förderkredit Digitalisierung (KfW) 
 

Wer gefördert wird Existenzgründer, KMU und Unternehmen mehrheitlich in Privatbesitz bis 500 
Mio. € Umsatz 

Was gefördert wird Finanzierungsbedarf (Investitionen und Betriebsmittel) im Zusammenhang 
mit einem Digitalisierungsvorhaben; der Erwerb und die Implementierung 
von Hard- und Software sowie die damit verbundenen Personalkosten inklu-
sive Beraterkosten. 

Wie gefördert wird Gefördert wird in 3 Stufen: 
Stufe 1 Basisdigitalisierung: einfache Produktverbesserung und Markteinfüh-
rung sowie Investitionen und Betriebsmittel innovativer Unternehmen; Kredit 
bis 7,5 Mio. € pro Vorhaben 
Stufe 2 LevelUp-Digitalisierung: Entwicklung von Innovationen selbst oder im 
Auftrag & Investitionen in Umsetzung; Kredit bis 25 Mio. € pro Vorhaben 
Stufe 3 HighEnd-Digitalisierung: Entwicklung / Umsetzung von KI Innovatio-
nen; Kredit bis 25 Mio. € Vorhaben; 
Kreditlaufzeiten: 2 - 10 Jahre, tilgungsfrei 1 - 2 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Zusätzlicher Zuschuss: 3 % (Level-Up) bzw. 5 % (High-End) des Kreditbetrags, 
max. 200.000 €. 

 
Weitere Informationen, wie z. B. Zinskonditionen, unter: ERP-Förderkredit Digitalisierung 
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Invest-BW  
 

Wer gefördert wird Start-ups, KMU und große Unternehmen  
Was gefördert wird FuE-Vorhaben, Prozessinnovationen und nicht-technische Innovationspro-

jekte im Dienstleistungsbereich, die branchenübergreifend neue Produkte, 
Dienstleistungen, Geschäftsmodelle, -prozesse sowie datenbasierte Services 
und Plattformen entwickeln. Die Förderung erfolgt technologieoffen und 
missionsorientiert. Anträge sind bis zum Stichtag einzureichen. Zuwendungs-
fähig sind u. a. Personalausgaben (Forscher, Techniker) und Fremdleistungen. 

Wie gefördert wird Zuschüsse zwischen 20.000 € bis 650.000 € für Einzelvorhaben bzw.  
1,3 Mio. € für Verbundvorhaben; Förderquote von 15 % bis 45 % abhängig von 
der Unternehmensgröße 

Besonderheiten Antragstellung über Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
Webinare zu Förderaufrufen 

 
Weitere Informationen, z. B. aktuellen Förderaufrufen, Konditionen unter: Invest BW  
 
 
Innovationsgutscheine für kleine und mittlere Unternehmen 
 

Wer gefördert wird Start-ups und KMU bis 100 Beschäftigte und 20 Mio. € Umsatz bzw. Bilanz-
summe  

Was gefördert wird Die Inanspruchnahme externer Forschungs- und Entwicklungsdienstleistun-
gen  für Planung, Entwicklung und Umsetzung von innovativen Vorhaben  

Wie gefördert wird Innovationsgutschein BW: max. 7.500 € Zuschuss bei 50 % der förderfähigen 
Kosten z. B. Machbarkeitsstudien, Material- und Designstudien, Recherchen  
Innovationsgutschein Hightech BW: für KMU älter als 5 Jahre max. 20.000 € 
Zuschuss bei 50 % der förderfähigen Kosten  
Innovationsgutschein Start-up BW: für Start-ups bis fünf Jahre nach Grün-
dung max. 20.000 € Zuschuss bei 50 % der förderfähigen Kosten in den 
Wachstumsfeldern der Zukunft (Digitalisierung, Green Economy, Life Sci-
ence, Social Innovation, GovTech).   
Innovationsgutschein Mittelstand trifft Start-ups: für KMU max. 20.000 € 
Zuschuss bei 50 % der förderfähigen Kosten; d.h. Einkauf innovativer Pro-
dukte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen von KMU bei Start-ups  
Alle vier Gutscheine sind technologie- und branchenoffen. 

Besonderheiten Antragstellung bei der L-Bank 
Pro Unternehmen ist eine jährliche Antragstellung möglich 

 
Weitere Informationen, z. B. aktuellen Förderaufrufen, Konditionen unter: Innovationsgutscheine  
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Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen bis 500 und Unternehmen bis 1.000 Beschäftigte, wenn sie mit 
einem KMU kooperieren 

Was gefördert wird Unternehmen und mit ihnen kooperierende Forschungseinrichtungen kön-
nen Zuschüsse für F&E neuer Produkte, Verfahren oder technische Dienst-
leistungen in allen Technologiefeldern erhalten.  
Die Vorhaben müssen die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens steigern. 

Wie gefördert wird Die Zuschusshöhe ist abhängig von der Unternehmensgröße, Standort und 
der Art des Vorhabens: 
 Unternehmen in Einzelprojekten bis 690.000 € 
 Unternehmen in Kooperationsprojekten bis 560.000 € je Projektpartner 

sowie um Verbund max. 3 Mio. € 
 Gefördert werden Personalkosten sowie Kosten für projektbezogene 

F&E Aufträge an Dritte. Die Förderquote zwischen 30 % bis 60 %, je nach 
Unternehmensstandort, Alter und Größe. 

 Gefördert werden Durchführbarkeitsstudien, die der Vorbereitung For-
schungs- und Entwicklungsprojekten dienen. 

 externe Markteinführungskosten in Höhe von 50 %, max. 60.000 € 
Besonderheiten Antragstellung beim zuständigen Projektträger 

Kostenlose Webinare rund um die ZIM 
 
Weitere Informationen, z. B. Projektträger unter: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)  
 
 
 
Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP) 
 

Wer gefördert wird Existenzgründer, Start-ups, KMU, gemeinnützige Unternehmen 
Was gefördert wird Machbarkeitsprojekte: Experimentelle Projekte in der innovativen Frühphase 

mit dem Charakter von Machbarkeitstests; insbesondere Maßnahmen zur 
Prüfung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Machbarkeit von Innovationen  
Marktreifeprojekte: Komplexe Projekte zur Ausreifung von Innovationen 
samt umfangreichen Markttests und Pilotierung am Markt; Maßnahmen zur 
Entwicklung, ersten Anwendung und der Marktüberleitung 

Wie gefördert wird Zuschuss zu den Projektkosten. Die Förderhöhe für die Projektkosten beträgt 
je nach Projektart (Machbarkeitsprojekte bzw. Marktreifeprojekte) und Un-
ternehmensgröße zwischen 45 % und 75 %. Die Bemessungsgrundlage sind 
bei Machbarkeitsprojekten bis zu 80.000 € Projektkosten und bei Marktrei-
feprojekte bis zu 330.000 € 

Besonderheiten Antragstellung beim Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
Kostenfreie Webinare zu Förderaufrufen 

 
Weitere Informationen, z. B. Projektformen, Aufrufe, Bedingungen unter: Innovationsprogramm für Ge-
schäftsmodelle und Pionierlösungen   
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WIPANO 
 

Wer gefördert wird KMU 
Was gefördert wird Unternehmen, die erstmals ihre Forschung- und Entwicklungsergebnisse 

durch gewerbliche Schutzrechte sichern wollen bzw. deren letzte Schutz-
rechtsanmeldung länger als 3 Jahre zurückliegt. 
Patentierung: 
Modul 1: Patent- / Gebrauchsmusteranmeldung inkl. Beratungsleistung 
Modul 2: Kosten-Nutzen-Analyse der wirtschaftlichen Nutzung 
Normung: 
Entwicklung von nationalen und internationalen Normungen und Standardi-
sierung 
Wissenstransfer durch Normung und Standardisierung 

Wie gefördert wird Patentierung: 50 % der zuwendungsfähigen Kosten für beide Module; Zu-
schuss maximal 10.000 € bei Modul 1 und 6.000 € bei Modul 2 
Normung bis 1.000 Beschäftigte: 70 % der zuwendungsfähigen Kosten, Zu-
schuss maximal 45.000 €; Reisekosten und Personalaufwand bei Teilnahme 
an nationalen und internationalen Normungsgremien 5.000 € – 25.000 €. 
Wissenstransfer durch Normung und Standardisierung: 50 % der zuwen-
dungsfähigen Kosten; KMU 80 %, maximal 200.000 € je Verbundpartner 

Besonderheiten Vor Beginn der Maßnahmen elektronische Antragstellung über easy-Online 
 
Weitere Informationen, z. B. Projektformen, Aufrufe, Bedingungen unter: WIPANO 
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Forschungszulage  
 

Wer gefördert wird Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aller Größen und Branchen 
Was gefördert wird Forschungs- und Entwicklungsvorhaben werden gefördert, wenn sie mindes-

tens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen sind: 
 Grundlagenforschung 
 industrielle Forschung 
 experimentelle Entwicklung 

Wie gefördert wird Die Forschungszulage wird auf die nächste Steuerfestsetzung angerechnet 
und ausgezahlt, soweit sie die festgesetzte Steuer übersteigt. 
bei der eigenbetrieblichen FuE beträgt die Zulage 25 % der förderfähigen 
Ausgaben (KMU: 35 %) 
bei Auftragsforschung pauschal 70 % der externen Kosten  
die Förderhöhe beträgt max. 2,5 Mio € (KMU: 3,5 Mio. €) 

Besonderheiten Das Antragsverfahren ist zweistufig: 
1. elektronische Antragstellung bei der Bescheinigungsstelle Forschungs-

zulage  
2. mit der positiven Bescheinigung beim zuständigen Finanzamt den Antrag 

auf Forschungszulage stellen 
Rückwirkende Beantragung möglich 

 
Der Forschungszulagenrechner hilft, ob das Unternehmen antragsberechtigt ist bzw. das Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben förderwürdig ist und wie hoch die Förderung voraussichtlich ausfallen wird. 
 
Weitere Informationen, z. B. Projektformen, Antragsverfahren, Bedingungen unter: Forschungszulage  
 
 
 
 
Weitere Informationsmöglichkeiten zu Innovationen und Digitalisierung 
 
 
Ausführliche Informationen zu Förderprogrammen bei der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen 
bietet die Online-Plattform Wirtschaft Digital BW | Wirtschaft Digital BW (wirtschaft-digital-bw.de) 
 
 
Einen umfassenden Überblick über Forschung und Innovation bietet auch die Übersicht des Bundes:  
Förderberatung „Forschung und Innovation“ des Bundes 
 
Die Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gibt einen vollständigen  
Überblick über die Förderprogramme des Bundes, der Länder und der EU: Förderdatenbank 
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Förderprogramme für Energieeffizienz, Umwelt- und Klimaschutz 
 
KfW-Umweltprogramm 
 

Wer gefördert wird Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aller Größen und Branchen 
Was gefördert wird Investitionen in Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit Maßnahmen wie effizi-

ente und kreislauforientierte Ressourcennutzung; Luftreinhaltung / Lärm-
schutz; umweltfreundlicher Verkehr; technische Klimaschutzmaßnahmen 
und Anpassung an den Klimawandel; Planungs- und Umsetzungsbegleitung. 

Wie gefördert wird Kredit bis 25 Mio. € pro Vorhaben 
Kreditlaufzeit: 2 - 20 Jahre, tilgungsfrei 1 - 3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 
Bis 60 % Tilgungszuschuss je nach Unternehmensgröße, max. 1,5 Mio. € für 
natürliche Klimaschutzmaßnahmen an Gebäuden und auf Betriebsgeländen  

Besonderheiten Antragstellung bei der Hausbank 
 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen, Tilgungszuschuss unter: KfW-Umweltprogramm  
 
 
 
Energiefinanzierung (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aller Größen und Branchen 
Was gefördert wird Errichtung, Erweiterung und Erwerb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien zur Stromerzeugung und Wärmeerzeugung und die Kosten für Pla-
nung und Installation (z. B. PV-Anlagen); Anlagen zur Verteilung oder Spei-
cherung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien 

Wie gefördert wird Kredit von 25.000 € - 5 Mio. € 
Kreditlaufzeit: 5 - 20 Jahre, tilgungsfrei 0 - 3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Zusätzliche Zinsverbilligung für PV-Aufdach-Anlagen 
70 % Bürgschaft der L-Bank mit InvestEU-Kombi-Bürgschaft 70 möglich 

 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen unter: Energiefinanzierung | L-Bank  
 
 
 
Erneuerbare Energien – Standard (KfW) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aller Größen und Branchen 
Was gefördert wird Errichtung, Erweiterung und Erwerb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien zur Stromerzeugung und Wärmeerzeugung und die Kosten für Pla-
nung und Installation (z. B. PV-Anlagen); Anlagen zur Verteilung oder Spei-
cherung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien 

Wie gefördert wird Kredit bis 150 Mio. € pro Vorhaben 
Besonderheiten Antragstellung bei der Hausbank 

 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen unter: Erneuerbare Energien – Standard | KfW  
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Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude-Kredit (KfW) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aller Größen und Branchen 
Was gefördert wird Sanierungen von Bestandsgebäuden, die mindestens zu einer Effizienzge-

bäude-Stufe 70 führen, sowie deren Ersterwerb 
Wie gefördert wird Kredit beträgt 2.000 € pro m² Nettogrundfläche, max.  10 Mio. €   

Tilgungszuschuss 5 % - 20 % je nach erreichter Effizienzgebäude-Stufe    
Bei Erreichen der Klasse „Effizienzgebäude EE“ oder „Effizienzgebäude NH“ 
zusätzlich 5 %. 
Kreditlaufzeit: 4 - 30 Jahre, tilgungsfrei 1 - 5 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten  10 % Extra-Tilgungszuschuss für die Sanierung eines „Worst Performing Buil-
dings“. Ein Zuschuss ohne Kredit nicht möglich.  
Zusätzliche Förderung möglich, z. B. Fachplanung, Baubegleitung und Nach-
haltigkeitszertifizierung 

 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen, WPB unter: Nichtwohngebäude – Kredit | KfW  

 
 
Klimaschutzoffensive für Unternehmen (KfW) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aller Größen und Branchen 
Was gefördert wird Klimafreundliche Investitionen in den folgenden Modulen: 

Modul A: Herstellung klimafreundlicher Technologien  
Modul B: Klimafreundliche Verfahren energieintensiver Industrien  
Modul C: Energieversorgung  
Modul D: Wasser, Abwasser, Abfall  
Modul E: Transport und Speicherung von CO₂ 
Modul F: Integrierte Mobilitätsvorhaben 
Modul G: Green IT 

Wie gefördert wird Kredit bis 25 Mio. € 
Kreditlaufzeit: 2 - 20 Jahre, tilgungsfrei 1 - 3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Zusätzliche Zinsverbilligung für PV-Anlagen und andere erneuerbare  
Energie-/ Stromerzeugungsanlagen 

 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen unter: Klimaschutzoffensive für Unternehmen | KfW 
 
 
Umweltfinanzierung (L-Bank) 
 

Wer gefördert wird Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aller Größen und Branchen 
Was gefördert wird Förderprogramm 1 Umweltschutz: Reduzierung Lärm und Emission, Klima-

wandelanpassung, Bodenschutz/-sanierung 
Förderprogramm 2 Kreislaufwirtschaft: Ressourceneffizienz, Reduzierung 
Wasserverbrauch, Abfallvermeidung 

Wie gefördert wird Kredit 10.000 € bis 25 Mio. € pro Vorhaben 
Kreditlaufzeit: 5 -20 Jahre, tilgungsfrei 1 - 3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Antragstellung bei der Hausbank 
 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen unter: Umweltfinanzierung  
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Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme 
 

Wer gefördert wird KMU  
Was gefördert wird Modul 1 Energieaudit (DIN EN 16247): Audit des Energieverbrauchsprofils ei-

ner Anlage, eines Gebäudes, Ermittlung und Quantifizierung von Energieein-
sparungen 
Modul 2 Energieberatung (DIN V 18599): Sanierungskonzept für Nichtwohn-
gebäude oder Neubauberatung mit dem Ziel eines bundesgeförderten Effi-
zienzhauses 
Modul 3 Contracting-Orientierungsberatung:  Eignungsprüfung und Vorbe-
reitung der Umsetzung eines Contracting-Modells mit vertraglicher Ein-
spargarantie 

Wie gefördert wird Zuschuss von 50 % des förderfähigen Beraterhonorars zu den Beratungskos-
ten. Die Zuschusshöhe ist abhängig vom jeweiligen Beratungsmodul und rich-
tet sich nach den jährlichen Energiekosten (Module 1 und 3) bzw. der Grund-
stücksfläche (Modul 2). 

Besonderheiten Online-Antragstellung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA). Die Beratung erfolgt durch BAFA-zugelassene Energieberater; die 
Auswahl des Beraters obliegt dem Unternehmen 
Beginn des Vorhabens erst nach Bewilligung 

 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen unter: Bundesförderung für Energieberatung für Nicht-
wohngebäude, Anlagen und Systeme I BAFA 
 
 
 
Unternehmen machen Klimaschutz 
 

Wer gefördert wird Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg 
Was gefördert wird Gegliedert ist das Programm in zwei Förderbausteine: 

Beratungsförderung: Unterstützung, Begleitung und Erstellung einer Treib-
hausgasbilanz (Scope 1 bis 3); Beratungen zu CSRD und Maßnahmenplänen; 
Erstellung einer Transformations-Roadmap, Beratung zur THG-Reduktion. 
Investitionsförderung: Maßnahmen, die wesentlich zur Minderung oder Re-
duktion von Treibhausgasen beitragen; Lösungen für die Kreislaufwirtschaft; 
technische und organisatorische Veränderungen zur THG-Vermeidung.  

Wie gefördert wird Beratungsförderung: bis 9.000 € Zuschuss bei zehn Beratungstagen 
Investitionsförderung: bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, max. 
80.000 €  

Besonderheiten Von qualifizierten Beratern durchzuführen; siehe www.expertenatlas-bw.de  
 
Weitere Informationen, z. B. Antragstellung unter: Förderprogramme: N! Strategie 
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Beratungsförderung Ressourceneffizienz BERE  
 

Wer gefördert wird Kleinstunternehmen, KMU 
Was gefördert wird Beratungen zu u.a. folgenden Themen:  

 technische, organisatorische, wirtschaftliche und strategische Fragen der 
Ressourceneffizienz 

 Ressourceneffizienz im Zusammenhang von regionalen Stoffkreisläufen 
 Verbesserung der Ressourceneffizienz durch Mehrwegsysteme 
 Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
 Ressourceneffizienz entlang der Lieferkette  
 Ressourceneffizienz, Digitalisierung und/oder biologischer Transforma-

tion (nachhaltige Bioökonomie) 
 Einsatz von Sekundärrohstoffen 

Wie gefördert wird Zuschuss 50 % der Beraterkosten, max. 550 € pro Tag und max. 10 Tage  
Besonderheiten Es muss zuvor ein kostenfreier KEFF+Check durchgeführt worden sein. Die 

Beratung muss durch einen akkreditierten Berater erfolgen. 
Beratung soll spätestens sechs Monate nach der Bewilligung durchgeführt 
worden sein. 

 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen unter: BERE | Beratungsförderung 
 
 
 
KfW-Energieeffizienzprogramm – Produktionsanlagen /-prozesse 
 

Wer gefördert wird Unternehmen jeder Branche und Größe 
Was gefördert wird Investitionen zur Treibhausgaseinsparung von mind. 15 %: 

 Maschinen/Anlagen/Prozesstechnik 
 Druckluft/Vakuum/Absaugtechnik 
 Prozesskälte und Prozesswärme 
 Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, etc. 
Aufwendungen für Planungs- und Umsetzungsbegleitung können ebenfalls 
mitfinanziert werden. 

Wie gefördert wird Kredit bis 25 Mio. € 
Kreditlaufzeit: bis 20 Jahre, tilgungsfrei 0-3 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Ein 10-Jahres-Transformationsplan ist erforderlich 
 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen unter: KfW-Energieeffizienzprogramm - Produktionsanla-
gen/-prozesse 
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Umweltinnovationsprogramm 
 

Wer gefördert wird Unternehmen jeder Branche und Größe, KMU werden bevorzugt 
Was gefördert wird großtechnische Anlagen mit Demonstrationscharakter, d.h. die geplante 

Technik wird in Deutschland noch nicht angewendet oder bekannte Techni-
ken werden neuartig kombiniert und zur Vermeidung oder Verringerung von  
Umweltbelastungen eingesetzt. Gefördert werden bauliche, maschinelle 
oder sonstige Investitionen in folgenden Bereichen: 

Wie gefördert wird Darlehensvariante: Kredite bis zu 70% ohne Höchstbetrag 
Kreditlaufzeit: bis 30 Jahre, tilgungsfrei 0-5 Jahre je nach Kreditlaufzeit 
Zinsverbilligung bis 5%-Punkte für 5 Jahre der Gesamtlaufzeit möglich 
Zuschussvariante: Zuschüsse 30% der förderfähigen Kosten, max. 7,5 Mio. € 

Besonderheiten Vor Antragstellung reichen Sie zunächst eine Projektskizze bei der KfW ein. 
Antragstellung bei Zuschussvariante direkt bei der KfW; bei Darlehensvari-
ante über die Hausbank 
 

 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen unter: Umweltinnovationsprogramm | KfW und  
BMUV Umweltinnovationsprogramm 
 
 
 
Klimafreundlicher Neubau - Nichtwohngebäude 
 

Wer gefördert wird Unternehmen aller Branchen und Größen 
Was gefördert wird Neubau und Ersterwerb inkl. Nebenkosten (innerhalb 12 Monate nach Bau-

abnahme) eines klimafreundlichen Nichtwohngebäudes. Gefördert werden 
folgende Förderstufen: 
Klimafreundliches Nichtwohngebäude 
Klimafreundliches Nichtwohngebäude – mit QNG 
Auch die Planung und Baubegleitung durch die Experten für Energieeffizienz 
und Gebühren für die Nachhaltigkeitszertifizierung 

Wie gefördert wird Kredithöhe abhängig je nach Förderstufe:  
Klimafreundliches Nichtwohngebäude: 1.500€/m² Nettogrundfläche bzw. 
max. 7,5 Mio. € je Vorhaben 
Klimafreundliches Nichtwohngebäude – mit QNG: 2.000€/m² Nettogrund-
fläche bzw. max. 10 Mio. € € Vorhaben 
Kreditlaufzeit: 5 – 30 Jahre, tilgungsfrei 1 - 5 Jahre je nach Kreditlaufzeit 

Besonderheiten Bestätigung der Erfüllung der Kriterien durch einen Energieeffizienzexperten 
bzw. Nachhaltigkeitsberater erforderlich. 

 
Weitere Informationen, z. B. Zinskonditionen, QNG unter:  Klimafreundlicher Neubau – Nichtwohnge-
bäude  
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Bürgschaften und Beteiligungen 
 
Bürgschaften der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg  
 

Wer gefördert wird KMU 
Was gefördert wird Absicherung von Förderkrediten und Hausbankdarlehen für alle notwendigen 

Investitionen und Betriebsmittel, Avale und Auftragsvorfinanzierung. Kosten 
für Forschung, Entwicklung und Markteinführung innovativer Produkte, Un-
ternehmensnachfolge. 

Wie gefördert wird Bürgschaften bis zu 2 Mio. € (maximal 80 % des Kreditbetrages). Laufende 
Bürgschaftsprovision i. d. R. 1 % des valutierenden Kreditbetrags. Bearbei-
tungsgebühr 1 % der übernommenen Bürgschaft 

Besonderheiten Antragstellung vor Beginn des Vorhabens bei der Hausbank. Eine Bürg-
schaftsvoranfrage kann über das elektronische Finanzierungsportel  
ermoeglicher.de der Bürgschaftsbanken gestellt werden  

 
Weitere Informationen, z.B. zu Konditionen unter: Finanzierungsportal - ermoeglicher.de  
 
 
 
Bürgschaften der L-Bank  
 

Wer gefördert wird Unternehmen aller Größen und Branchen 
Was gefördert wird Absicherung von Förderkrediten und Hausbankdarlehen für alle notwendigen 

Investitionen und Betriebsmittel, Avale und Auftragsvorfinanzierungen. Kos-
ten für Forschung, Entwicklung und Markteinführung innovativer Produkte, 
Unternehmensnachfolge 

Wie gefördert wird Bürgschaften ab 2 Mio. € bis 15 Mio. € (i. d. R. 50 % des Kreditbetrages). Lau-
fende Bürgschaftsprovision abhängig von der Bonität des Unternehmens und 
der Besicherung des Kredits. 

Besonderheiten Antragstellung vor Beginn des Vorhabens bei der Hausbank  
mit InvestEU-Bürgschaft 70 bzw. InvestEU-Kombi-Bürgschaft 70 bis 70 % 
Bürgschaft möglich 

 
Weitere Informationen; z. B. zu Konditionen unter: Bürgschaftsprogramm | L-Bank      
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Beteiligungen der Mittelständige Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg (MBG) 
 

Wer gefördert wird KMU 
Was gefördert wird Mitfinanzierung eines Vorhabens, z. B. bauliche Investitionen, Betriebsverla-

gerung, Rationalisierung, Modernisierung, Kapazitätserweiterung, Markter-
schließung; Ablösung eines Gesellschafters; Existenzgründung; Unterneh-
mensnachfolge; Konsolidierung; Umstrukturierung; Umsetzung einer Digita-
lisierungsstrategie, Innovation. 

Wie gefördert wird Stille Beteiligung bis zu 1,5 Mio. €; die Höhe orientiert sich am wirtschaftlichen 
Eigenkapital des Unternehmens; in Kooperation mit der Hausbank bis insge-
samt 2,5 - 3,0 Mio. € möglich. 
Mindestlaufzeit 5 Jahre; i. d. R. 7 oder 10 Jahre  
Beteiligungsentgelt:  Festvergütung 3,75 - 7,75 % zzgl. 1,75 - 4 % gewinnab-
hängig je nach der individuellen Bonitätsklasse des Unternehmens 

Besonderheiten Antragstellung über MBG oder über die Hausbank 
 
Weitere Informationen unter: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg (MBG) 
 
 
 
Mikromezzaninfonds Deutschland  
 

Wer gefördert wird Klein- und Kleinstunternehmen bis 50 Beschäftigte und Umsatz oder Jahres-
bilanz bis 10 Mio. €, Existenzgründer 

Was gefördert wird Investitionen in Wachstum, Arbeitsplätze und Ausbildung; Betriebsmittel; Ei-
genkapitalstärkung; Existenzgründungen, insbesondere auch aus der Ar-
beitslosigkeit und von Personen mit Migrationshintergrund; Unternehmens-
nachfolgen 

Wie gefördert wird Kapitalbeteiligung zwischen 10.000 € und 50.000 €  
Ergebnisunabhängige Vergütung: 8 % p.a. bei guter Bonität 6,5 % p. a. 
Variable Gewinnbeteiligung bis 1,5 % p.a.  
Einmalige Bearbeitungsgebühr von 3,5 % p.a., zahlbar bei Auszahlung 
Laufzeit 10 Jahre, Tilgung ab dem 7. Jahr in drei gleichhohen Jahresraten 

Besonderheiten Antragstellung erfolgt Online über die Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft Baden-Württemberg MBG 

 
Weitere Informationen unter: Start - Mikromezzaninfonds Deutschland  
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Förderprogramme zur Unternehmensberatung 
 
Beratungsgutscheine für Gründungsinteressierte (EXI-Gründungsgutscheine) 
 

Wer gefördert wird Gründungsinteressierte aller Branchen (Vorgründungsphase) 
Was gefördert wird Beratungen bei Neugründungen, Unternehmensübernahmen, tätige Beteili-

gungen und Franchising 
Wie gefördert wird Kostenlose Einstiegsberatung bis zu vier Stunden  

Zuschüsse für mehrtägige Basis- und Spezialberatungen 
z. B. RKW: 180 €/Tag für Basisberatung, 280 €/Tag Spezialberatung zzgl. 
MwSt. inkl. Reisekosten 

Besonderheiten Antragstellung vor Gründung 
Durchführung der Beratung durch akkreditierte Organisationen,  
z.B. DEHOGA, RKW, Steinbeis u.a. 

 
Weitere Informationen, wie z. B. akkreditierten Organisationen, unter: Geförderte Beratung in THE 
Start-up LÄND  
 
 
 
Beratungen für den Mittelstand (Kurzberatung) 
 

Wer gefördert wird KMU 
Was gefördert wird Beratung in wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und organisatorischen 

Bereichen der Unternehmensführung und Anpassung an neue Wettbewerbs-
bedingungen. Beratung auch zu Themen wie Betriebswirtschaft, Unterneh-
mensführung, Unternehmensnachfolge, Betriebsübergabe, Energie, Umwelt-
schutz, Organisation, Vertrieb, Kooperationen 

Wie gefördert wird Verbilligte Kurzberatungen für 2 Tage 
Besonderheiten Antragstellung und Beratung durch branchenspezifische Organisationen 

Konditionen abhängig von der branchenspezifischer Beratungsorganisation 
z. B. Beratung durch das RKW Baden-Württemberg: 1.000 €/Tag inkl. Reise-
kosten; Zuschuss: 350 €; Eigenanteil: 650 €/Tag. 
IHK-Mitglieder bis 5 Mio. Umsatz können Eigenanteil 530 €/Tag reduzieren   

 
Weitere Informationen, wie z. B. akkreditierte Organisationen, unter: Beratungen für den Mittelstand 
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Förderung von Unternehmensberatungen für KMU  
 

Wer gefördert wird KMU 
Was gefördert wird Beratung durch akkreditierte Berater in allen wirtschaftlichen, finanziellen, 

personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung 
Wie gefördert wird 50 % der Beratungskosten, jedoch max. 1.750 € 

Dauer bis zu 5 Beratungstage 
Der Zuschuss kann zweimal pro Jahr und max. 5-mal bis zum Ende der För-
derperiode 2026 beantragt werden 

Besonderheiten Antragstellung online über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA). Aktuelle Förderperiode bis 31. Dezember 2026  

 
Weitere Informationen, wie z. B. akkreditierten Organisationen, unter: BAFA - Unternehmensberatung 
 
 
 
go-inno  
 

Wer gefördert wird Unternehmen bis 100 Beschäftigte, Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme 
bis 20 Mio. € 

Was gefördert wird Beratung zur Unterstützung von Produkt- und Verfahrensinnovationen: 
 Leistungsstufe 1 (Potenzialanalyse): Stärken-Schwächen-Profil; Marktfä-

higkeit; Kostenermittlung des Realisierungskonzepts; Zeitbedarf, Finanz-
plan, qualitative Erfolgseinschätzung 

 Leistungsstufe 2 (Realisierungskonzept): Technologieberatung auf 
Grundlage von Markteinschätzung und -analyse, Entwicklung eines Rea-
lisierungskonzepts, Kreativworkshop u. a. 

Wie gefördert wird  Zuschuss direkt an das Beratungsunternehmen (Innovationsgutschein); 
pro Jahr max. 5 Gutscheine mit Förderwert von max. 20.000 € 

 50 % der vorhabenbezogenen Ausgaben; förderfähig sind bis zu 1.100 € 
je Beratertag (min. 8 Stunden); Potenzialanalyse maximal 10 Tage¸ Reali-
sierungskonzept maximal 25 Tage 

Besonderheiten Antrag und Beratung über autorisierte Beratungsunternehmen  
 
Weitere Informationen, wie z. B. autorisierten Beratern, unter: Innovation - Beratung - go-inno  
 
 
 
Programm INQA-Coaching  
 

Wer gefördert wird KMU 
Was gefördert wird Durch zertifizierte INQA-Coaches wird zu allen personalpolitischen und ar-

beitsorganisatorischen Handlungsfelder beraten 
Wie gefördert wird Zuschuss bis 80 % der Beratungskosten, Tageshöchstsatz max. 1.200 € 

Dauer von bis zu 12 Beratungstagen 
Besonderheiten Inanspruchnahme einer Beratung erfolgt durch eine regionale INQA-Bera-

tungsstelle 
 
Weitere Informationen, wie z. B. Beratungsstellen, unter: INQA.de - Initiative Neue Qualität der Arbeit 
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Zuschüsse für die Selbständigkeit 
 
Gründungszuschuss (Agentur für Arbeit)  
 

Wer gefördert wird Existenzgründer, die aus der Arbeitslosigkeit gründen und noch mindestens 
150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld haben (ALG-I-Bezieher) 

Was gefördert wird Sicherung des Lebensunterhalts und soziale Sicherung nach Aufnahme einer 
selbständigen hauptberuflichen Tätigkeit mit mindestens 15 Stunden pro Wo-
che 

Wie gefördert wird Die Zuschüsse sind in zwei Förderphasen aufgeteilt: 
1. Phase: 6 Monate in Höhe des bislang bezogenen Arbeitslosengeldes zuzüg-
lich Pauschalbetrag in Höhe von monatlich 300 €  
2. Phase: 9 weitere Monate Zuschuss von 300 €  
Hinweis: Phase 2 muss gesondert beantragt werden 

Besonderheiten Antrag vor Aufnahme der selbständigen Tätigkeit bei der örtlichen Agentur 
für Arbeit. 

 
Weitere Informationen unter: Unterstützung für eine Existenzgründung | Bundesagentur für Arbeit  
 
 
 
Einstiegsgeld für eine Selbständigkeit (Jobcenter)  
 

Wer gefördert wird Existenzgründer, die aus der Arbeitslosigkeit gründen (Bürgergeld- 
empfänger) 

Was gefördert wird Sicherung des Lebensunterhalts und soziale Sicherung nach Aufnahme einer 
selbständigen hauptberuflichen Tätigkeit mit mindestens 15 Stunden pro Wo-
che 

Wie gefördert wird Die Höhe des Zuschusses hängt von der persönlichen Situation und der Dauer 
der Arbeitslosigkeit ab 
Das Einstiegsgeld wird bis zu 24 Monaten gezahlt 

Besonderheiten Im Beratungsgespräch bei der Agentur für Arbeit wird geklärt, ob ein An-
spruch auf Einstiegsgeld besteht. 

 
Weitere Informationen unter: Einstiegsgeld für Selbständigkeit | Jobcenter 
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Serviceleistungen der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg 
 
 
Unsere kostenfreien Broschüren 

 
Herausforderung Selbständigkeit 

Herausforderung Unternehmenssicherung 

Herausforderung Unternehmensnachfolge 

Kreditverhandlungen sicher und erfolgreich führen 

 
 
Notfall-Handbuch für Unternehmen 

 
Das „Notfall-Handbuch für Unternehmen“ soll Anregung, Leitfaden und Werkzeug zu-
gleich sein, um die wichtigsten Regelungen konkret umzusetzen. 
Notfall-Handbuch für Unternehmen  
 
 

 
 
Sprechtage 

 
Die IHKs in Baden-Württemberg bieten regelmäßig kostenfreie und unverbindliche 
Sprechtage mit Experten der L-Bank, der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg und 
MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg sowie mit Bera-
tern des RKW Baden-Württemberg an. 
  
 

 
 
Unternehmenswerkstatt Baden-Württemberg (UWD) 

 
Ihr Begleiter durch den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens. Die kostenfreie 
Plattform bietet nützliche Tools für Unternehmensgründung. Etablierten  
Unternehmen unterstützt sie bei der Nachfolgesuche: Unternehmenswerkstatt   
Der kostenfreier Unternehmenswertrechner: Unternehmenswertrechner  
 

 
 
IHK-Newsletter und Webinare 

 
Die kostenfreien IHK-Newsletter liefern aktuelle Tipps und Wirtschaftsinformationen 
zu den von Ihnen ausgewählten Themengebieten. 
Nutzen Sie die zahlreichen Webinare zu Themen wie Existenzgründung, Unterneh-
mensnachfolge, Unternehmensförderung, Förderprogrammen und vieles mehr. 
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Die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg 
 
 
IHK Bodensee-Oberschwaben  
Lindenstraße 2  
88250 Weingarten  
Telefon 0751 409-0 
info@weingarten.ihk.de 
www.ihk.de/bodensee-oberschwaben 
 
IHK Heilbronn-Franken  
Ferdinand-Braun-Straße 20  
74074 Heilbronn  
Telefon 07131 9677-0  
info@heilbronn.ihk.de 
www.ihk.de/heilbronn-franken 
 
IHK Hochrhein-Bodensee 
Reichenaustraße 21  
78467 Konstanz 
Telefon 07531 2860-100  
info@konstanz.ihk.de 
www.ihk.de/konstanz 
 
IHK Karlsruhe  
Lammstraße 13-17  
76133 Karlsruhe  
Telefon 0721 174-0  
info@karlsruhe.ihk.de 
www.ihk.de/karlsruhe 
 
IHK Rhein-Neckar 
L 1, 2  
68161 Mannheim 
Telefon 0621 1709-0 
ihk@rhein-neckar.ihk24.de 
www.ihk.de/rhein-neckar 
 
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
Romäusring 4 
78050 Villingen-Schwenningen 
Telefon 07721 922-0  
info@vs.ihk.de  
www.ihk.de/sbh 

IHK Nordschwarzwald  
Dr.-Brandenburg-Straße 6  
75173 Pforzheim  
Telefon 07231 201-0 
service@pforzheim.ihk.de  
www.ihk.de/nordschwarzwald 
 
IHK Ostwürttemberg  
Ludwig-Erhard-Straße 1  
89520 Heidenheim 
Telefon 07321 324-0  
zentrale@ostwuerttemberg.ihk.de 
www.ihk.de/ostwuerttemberg 
 
IHK Region Stuttgart  
Jägerstraße 30  
70174 Stuttgart  
Telefon 0711 2005-0  
info@stuttgart.ihk.de 
www.ihk.de/stuttgart 
 
IHK Reutlingen  
Hindenburgstraße 54  
72762 Reutlingen 
Telefon 07121 201-0 
kic@reutlingen.ihk.de 
www.reutlingen.ihk.de 
 
IHK Südlicher Oberrhein 
Schnewlinstraße 11-13 
79098 Freiburg 
Telefon 0761 3858-0 
info@freiburg.ihk.de 
www.ihk.de/freiburg 
 
IHK Ulm 
Olgastraße 95-101 
89073 Ulm 
Telefon 0731 173-0 
info@ulm.ihk.de  
www.ihk.de/ulm 
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Die nächsten Schritte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


